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I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)/Rat 
Nr. Komm.dok.: 17012/11 PECHE 340 + COR 1 - SEK(2011) 1337 endgültig 
Betr.: Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Standpunkt der Europäischen 

Union im Rahmen des Übereinkommens über die Erhaltung und die Bewirt-
schaftung der Pollackressourcen im mittleren Beringmeer 
– Annahme des Ratsbeschlusses  

 
 

1. Die Kommission hat dem Rat am 16. November 2011 einen Vorschlag für einen Beschluss 

des Rates über den Standpunkt der Europäischen Union im Rahmen des Übereinkommens 

über die Erhaltung und die Bewirtschaftung der Pollackressourcen im mittleren Beringmeer 

unterbreitet. 

 

2. Die Gruppe "Interne und externe Fischereipolitik" hat den Vorschlag in ihren Sitzungen vom 

24. November 2011, 20. März und 20. Juni 2012 geprüft. Sie hat eine Einigung über den 

Vorschlag in der Fassung des Dokuments 11724/12 erzielt. 

 

3. Die französische, die dänische und die britische Delegation haben Parlamentsvorbehalte 

angemeldet. 
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4. Die Kommission hat betont, dass in Bezug auf die Rechtsgrundlage, insbesondere auf Artikel 

43 AEUV, ein kohärenter Ansatz verfolgt werden müsse.  

 

5. Der AStV wird ersucht, die in der Gruppe erzielte Einigung zu bestätigen und dem Rat zu 

empfehlen, dass er auf einer seiner nächsten Tagungen 

 

– den Entwurf des Beschlusses des Rates in der Fassung des Dokuments 11724/12 

annimmt; 

– gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b seiner Geschäftsordnung beschließt, dass der 

Beschluss nicht veröffentlicht wird;  

– feststellt, dass das Europäische Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV über die 

Annahme des vorgenannten Beschlusses unterrichtet wird. 

 

 

________________________ 




